
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin    
Abteilung Bürgerdienste, Ordnungsamt, Straßen- und Grünflächenamt 

 
 

Zu Pkt.               der Tagesordnung 
 
 

Bezirksamtsvorlage 

- zur Beschlussfassung - 

für die Sitzung am Dienstag, den 03.12.2019 
___________________________________________________________________ 

 
 
 

I. Gegenstand der Vorlage: Beschluss der BVV 
Drucks.-Nr.0894/XX vom 17.10.2018 
 

  Behindertenparkplätze vor dem Evangelischen 
Friedhof in Marienfelde zeitlich begrenzen 
 

   
II. Berichterstatterin: Frau Bezirksstadträtin Christiane Heiß 
   
   
   
III. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, die beiliegende Vorlage 

- Mitteilung zur Kenntnisnahme - an die Bezirksver-
ordnetenversammlung weiterzuleiten. 

   
   
IV. Begründung: Ist der Anlage zu entnehmen. 
   
   
    
   
V. Rechtsgrundlage: § 36 BezVG 
   
VI. Auswirkungen auf die Gleichstellung der 

Geschlechter: 
 
keine 

   
VII. Haushaltsmäßige/ Personalwirtschaftliche 

Auswirkungen: 
 
keine 

   
VIII. Nachhaltigkeit (s. Anlage):  
   
VIIII. Unterrichtung der BVV: Siehe hierzu Punkt 3. 

   
X. Mitzeichnung: keine 

Berlin Tempelhof- Schöneberg, den 27.11.2019 
 
 
 
Christiane Heiß 
Bezirksstadträtin 



DRUCKSACHEN  

DER BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 

VON BERLIN 

  - XX. Wahlperiode - 

 
         Lfd.Nr.: 
         Drucks.Nr. 0894/XX 
 
 
M I T T E I L U N G - zur Kenntnisnahme - 
des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
über den Beschluss der BVV vom 17.10.2018 Drucksache Nr. 0894/XX 
 
Titel:   Behindertenparkplätze vor dem Evangelischen Friedhof in Marienfelde 
zeitlich begrenzen 
 
Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 17.10.2018 folgenden Beschluss: 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung ersucht das Bezirksamt zu prüfen, ob die beiden 
Behindertenparkplätze vor dem Evangelischen Friedhof, Marienfelder Allee 127, 
tatsächlich nur sehr selten genutzt werden und entsprechend der Öffnungszeiten des 
Friedhofes zeitlich begrenzt werden können. 
 
Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit: 
 
Behindertenparkplätze sind für die Betroffenen eine wichtige Hilfe im Alltag und 
ermöglichen vielfach erst eine Teilhabe, die für Nichtbehinderte selbstverständlich ist. 
Zudem sollten Behindertenparkplätze besonderes günstig gelegen sein, so dass es 
idealerweise vom Parkplatz aus nur wenige Schritte bis zum Eingang sind. Dies ist vor 
allem wichtig für gehbehinderte und atemwegserkrankte Menschen.  
Nach Rücksprache mit der Friedhofsverwaltung des Friedhofes in der Marienfelder 
Allee steht der Friedhof den Besucherinnen und Besuchern 24 Stunden zur Verfügung. 
Vor diesem Hintergrund hält das Bezirksamt an der bestehenden Beschilderung mit 
dem Zusatzzeichen 9-20 Uhr fest. 
 
Berlin Tempelhof-Schöneberg, den 
 
 
 
 
Angelika Schöttler                                                                   Christiane Heiß 
Bezirksbürgermeisterin                                                           Bezirksstadträtin 



Musterblatt Auswirkungen von Beschlüssen auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21 
 

Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkungen Bemerkungen 
   

quantitativ 
 
qualitativ 

 
quantitativ 

 
qualitativ 

 

 1. Fläche 
     

X      

 2.  Wasser 
     

X      

 3.  Energie 

     
X      

 4.  Abfall 
     

X      

 5.  Verkehr 
     

X      

 6.  Immissionen 
     

X      

 7.  Einschränkung von Fauna  
      und Flora 
 

X      

 8.  Bildungsangebot 
 

X      

 9.  Kulturangebot 
 

X      

10. Freizeitangebot 
 

X      

11. Partizipation in Entschei- 
      dungsprozessen  X      

12. Arbeitslosenquote 
 

X      

13. Ausbildungsplätze 
 

X      

14. Betriebsansiedlungen 
 

X      

15. Wirtschaftl. Diversifizierung  
      nach Branchen 
 

X      

16. Demografischer Wandel 
 

X      

 

Entsprechende Auswirkungen sind lediglich anzukreuzen.  

 


